
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der Eifelhöhen-Klinik AG am 12.07.2022 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen wie folgt auszuüben: 

 

TOP 2 und 3: DSW-Empfehlung: JA 

Gegen die Entlastung beider Gremien bestehen keine Bedenken. Herr Dr. Küthmann kann aber nur 

entlastet werden, wenn die Hintergründe seines Ausscheidens konkreter erläutert werden.  

 

TOP 4: DSW-Empfehlung: JA 

Gegen die Wahl der FRTG AG zum Abschlussprüfer bestehen keine Bedenken.  

 

TOP 5 bis 7:  DSW-Empfehlung: JA 

Den Beschlussvorschlägen zu Kapitalmaßnahmen wird die DSW zustimmen.  

 

TOP 8: DSW-Empfehlung: JA 

Gegen die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bestehen keine grundlegenden Bedenken. 

 

TOP 9 bis 11: DSW-Empfehlung: JA 

Die DSW wird den Beschlussvorschlägen im Zusammenhang mit der Vergütung beider Gremien 

zustimmen.  

 

TOP 12 bis 14: DSW-Empfehlung: JA 

Gegen die vorgeschlagenen Satzungsänderungen bestehen keine grundlegenden Bedenken. 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

